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Antworten auf die Wahlprüfsteine der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland anlässlich 
der Bundestagswahl 2017  

Politische Teilhabe 

Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir plädieren für ein Einwanderungsgesetz und für ein Integrationsgesetz, das diesen Namen auch 
verdient. Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der Werte unseres 
Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. 

Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir wollen Migrantenselbstorganisationen und deren Vernetzung mit Flüchtlingsinitiativen  stärker 
fördern. Notwendig ist eine vom Bund geförderte professionelle Integrationsstruktur, die die 
verschiedenen Bereiche der Integration, einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements, 
miteinander verknüpft. Denn eine selbstbewusste Bürgerschaft ist für das Funktionieren 
demokratischer Gesellschaften unerlässlich. 

Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in 
der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie 
entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Grüne Politik setzt sich für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. Wir brauchen endlich klare 
und überprüfbare Selbstverpflichtungen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen. Und auch private Anbieter sozialer Dienste, die ja zu den größten 
Arbeitgebern Deutschland zählen, sollten sich öffnen und dafür Sorge tragen, dass Migrant*innen 
nicht benachteiligt werden. In diesem Sinne stimmen wir „Zielquoten“ in dem Sinne überprüfbarer 
Selbstverpflichtungen zu, nicht aber gesetzlich festgelegten Quoten. 
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Anti-Diskriminierung 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. 
Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme 
mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement 
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten 
sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Demokratie ist weder selbstverständlich noch unveränderlich. Sie muss immer wieder neu erklärt und 
erkämpft werden. Viele Initiativen und Vereine machen sich gegen Rassismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und für eine weltoffene Demokratie stark. Diese zivilgesellschaftlichen 
Institutionen verdienen staatliche und politische Unterstützung und Anerkennung. Damit solche 
Strukturen unabhängig von politischen Mehrheiten und ohne bürokratischen Mehraufwand arbeiten 
können, wollen wir sie dauerhaft mit einem Demokratiefördergesetz stärken, das ihnen verlässlich die 
nötigen finanziellen Grundlagen garantiert.  

Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches 
Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis 
zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien 
belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

In der Tat kann der Bereich staatlichen Handelns in der Praxis ebenfalls diskriminierungsrelevant 
sein. Das belegen empirische Untersuchungen, wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. 
Deshalb fordern wir den Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um 
öffentlich-rechtliche Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie 
sie gerade im Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, zu erweitern. Auch die staatliche 
Eingriffsverwaltung, zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein 
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum 
Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bund ist abgeschlossen und hat seinen Abschlussbericht 
vorgestellt. Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen beider NSU-Ausschüsse 
des Bundestages und für eine echte Zäsur beim Verfassungsschutz. Das fordern wir auch in unserem 
Sondervotum zum Abschlussbericht, worin wir in unseren Bewertungen und Schlussfolgerungen noch 
über den gemeinsamen Feststellungsteil hinausgehen. 
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Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Ja 
Nein 
Neutral X 

Der 2. NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag mag abgeschlossen sein, aber die Aufklärung ist 
für uns noch lange nicht beendet. In den anderthalb Jahren konnten wir Einiges herausarbeiten, aber 
es gibt noch viele offene Fragen. Es bleibt unsere Aufgabe, die aufgedeckten Missstände, z.B. zur 
Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz und zu den Mängeln in den Ermittlungen zum 
NSU nach 2011, weiter klar anzusprechen und auf Aufarbeitung zu drängen. Es wird sich zeigen, ob 
dies am besten in einem weiteren Untersuchungsausschuss oder in einem anderen Forum erfolgen 
sollte. 

Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Der Verfassungsschutz ist wegen seiner Blindheit gegenüber rechten „Gefährdern“, einem 
unreflektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, Informationen nicht auszutauschen, in 
seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko. Gerade beim Beispiel Rechtsextremismus hat sich längst 
erwiesen: Wissenschaft und engagierte Zivilgesellschaft sind regelmäßig viel besser über die 
Entwicklungen informiert als das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Er braucht eine klare Zäsur. 
Wir fordern daher einen institutionellen Neustart. Anstelle des BfV soll ein neues unabhängiges 
Institut zum Schutz der Verfassung demokratie-und menschenfeindliche Bestrebungen wie 
Islamismus oder Rechtsextremismus beobachten und analysieren. Gegenüber der Polizeiarbeit klar 
begrenzte Aufgaben des BfV mit Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel sollen in ein personell und 
strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr überführt werden. 
Der V-Personen-Einsatz in der rechten Szene hat sich nach unseren Erkenntnissen als völlig 
ungeeignetes, sogar kontraproduktives Instrument zur Analyse und Bekämpfung  
rechtsextremistischer Gefahren erwiesen und sollte daher beendet werden. 

Bildung & Soziales 

Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte 
in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist 
notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, 
Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Angebote der Wohlfahrtspflege müssen sich an die gesamte Breite unserer Gesellschaft richten und 
die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen in den Blick nehmen. Das geht nur mit einer 
interkulturellen Öffnung aller Wohlfahrtsbereiche. Die Begegnungen von Menschen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen erzeugen auch Spannungen. Fachkräfte müssen fortgebildet 
werden und in der Lage sein, mit kultureller Vielfalt richtig umzugehen. Sei es bei der psychosozialen 
Versorgung von neuankommenden Flüchtlingen oder bei der Jugendarbeit mit Kindern die in dritter 
Generation in Deutschland leben.   

Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
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bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert?   

Ja 
Nein 
Neutral X 

Wir teilen die Analyse, dass Schule leider kein diskriminierungsfreier Ort ist. Vom Bund nur modellhaft 
eingerichtete „Beschwerdestellen“ sind aber kein ausreichendes Instrument. Es dauert zu lange, bis 
sie flächendeckend wirken. Hier müssen Länder und Kommunen deutlich schneller handeln. 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache 
bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach 
gestärkt werden?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ja, sie sollten gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche auch ihre Familiensprache in Wort und 
Schrift beherrschen sollten. Schulen sollten hier nach Möglichkeit Unterricht anbieten. 

Migration & Bürgerrechte 

Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben?  

Ja X 
Nein 
Natural 

Wir wollen ein eigenständiges Ministerium, in dem alle migrations-, flüchtlings-, integrations- und 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammengefasst werden. Dies hat sich in grün 
mitregierten Bundesländern bewährt. 

Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Demokratie und Beteiligung müssen in einem Einwanderungsland entlang der Vielfalt der Menschen 
organisiert werden. Mehr Demokratie heißt für uns auch, dass mehr Menschen mitmachen und sich 
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beteiligen dürfen. So wollen wir das kommunale Wahlrecht nach dem Wohnortprinzip regeln und nicht 
nach der Staatsbürgerschaft. Dann können auch diejenigen an kommunalen Wahlen teilnehmen, die 
keinen deutschen oder EU-Pass, aber ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Menschen, die hier 
leben, sollen auch mitbestimmen, wie wir zusammenleben. 

Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Große Teile der türkischen Bevölkerung lehnen den autoritären Kurs von Präsident Erdogan ab. 
Gerade diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Auch in Zukunft muss Deutschland und die EU in 
engem Kontakt mit der türkischen Zivilgesellschaft bleiben und diese unterstützen. Bedrohten 
Oppositionellen wollen wir mit der Erteilung von humanitären Visa helfen. 

Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der 
Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer 
Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz 
geben?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Ein Einwanderungsland braucht ein Einwanderungsgesetz. Deshalb haben wir den Entwurf für ein 
Einwanderungsgesetz vorlegt: Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und 
schaffen dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel 
zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. 
Wir wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erleichtern. Auch wollen wir den Bereich der Bildungsmigration zum Markenkern einer 
zeitgemäßen Einwanderungspolitik ausbauen, damit Menschen einfacher als bisher in Deutschland 
studieren oder sich hier beruflich qualifizieren können. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Ja X 
Nein 
Neutral 

Wir setzen uns für ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht ein, das nicht nur schnelle Einbürgerungen, 
sondern auch das sogenannte Geburtsrecht sowie die Mehrstaatigkeit ermöglicht. Wer in 
Deutschland geboren wird, ist für uns deutsch, wenn ein Elternteil einen legalen Aufenthaltstitel 
besitzt. Wir wollen die willkürliche Regelung, sich zwischen zwei Pässen entscheiden zu müssen, 
gänzlich abschaffen und das Verbot der Mehrstaatigkeit aus dem Staatsangehörigkeitengesetz 
streichen.  
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Arbeitsmarkt 

Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle Identität und Geschlecht dürfen bei 
Bewerbungsverfahren keine Rolle spielen. Die Realität ist heute eine andere. Bestehende Strukturen 
sind verfestigt. Darum haben wir das Modelprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren sehr begrüßt. Angesichts der positiven Ergebnisse des Projekts 
setzen wir uns dafür ein, dass das Verfahren im öffentlichen Dienst eine größere Verbreitung findet 
und auch in weiteren Unternehmen eingeführt wird. 

In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern?  

Ja X 
Nein 
Neutral 

Niemand darf u.a. wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden – das ist nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern für den Bereich Beschäftigung und Beruf auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) näher geregelt. In der Praxis kommt es freilich immer noch oft zu 
Benachteiligungen, wie im aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschrieben 
wird. Wir wollen daher das AGG effektiver gestalten, den Anwendungsbereich auf staatliches Handeln 
erweitern und zur besseren Rechtsdurchsetzung ein Verbandsklagerecht vorsehen. Vor allem aber 
setzen wir auf die Förderung von Diversität und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Wir brauchen 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen. 

7

Bündnis 90/ Die Grünen



Antworten der  

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen der 

Türkischen Gemeinde in Deutschland (tgd) 
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CDU/CSU

1. Politische Teilhabe

1a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu be-

teiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engage-

ment und Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespar-

tizipations- und Integrationsgesetz einsetzen?  

Antwort: Neutral 

Deutschland ist heute ein modernes Land mit einer starken und unverwechselbaren Identi-

tät. Vielleicht noch stärker als zuvor. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln bewahrt und 

unseren Zusammenhalt gestärkt. Bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland 

und bei unzähligen Gelegenheiten seither haben Millionen Menschen aus allen Alters- und 

Gesellschaftsschichten dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Es ist ein fröhliches, unge-

zwungenes und selbstbewusstes Bekenntnis zu einem Deutschland, auf das wir stolz sein 

können. Ein patriotisches Bekenntnis, das niemanden ausschließt und sich gegen nieman-

den richtet. Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne 

deutschen Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie 

ethnische und gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten 

alle, an einer guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken. 

Der deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 das Integrationsgesetz verabschiedet. Mit die-

sem Gesetz haben wir unseren zentralen Leitsatz des Förderns und Forderns – auch für 

Flüchtlinge – rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt 

sowie bürokratische Hürden abgebaut. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse aus-

geweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert.  

1b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 

ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugend-

lichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle 

Unterstützung migrantischer Organisationen? 

Antwort: Ja 

Allen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich betätigen, sind wir zu 

großem Dank und Anerkennung verpflichtet, in den Hilfsdiensten, im Sport oder in der 
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CDU/CSU 

Kultur: Sie machen unser Land besser und menschlicher, entlasten die staatlichen Struktu-

ren und tragen erheblich zum Zusammenhalt bei. Sie sind Helden des Alltags. Ohne ihren 

Einsatz wäre Vieles in Deutschland nicht möglich – von den Rettungsdiensten bis zum Na-

turschutz. 

Deshalb wollen wir eine Kultur des Respekts und der Aufmerksamkeit für alle erreichen, 

die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen zu 

Engagement in Vereinen und Organisationen bereitfinden, insbesondere Jugendliche. 

Zum Bürgerschaftlichen Engagement in unserem Land gehören auch die Migrantenselbst-

organisationen (MSO), die ganz selbstverständlich tagtäglich eine wichtige Arbeit im In-

tegrationsprozess leisten und als Brückenbauer fungieren. Gleiches gilt auch für die neuen 

deutschen Organisationen. Die Stärke der MSO liegt darin, dass sie Familien mit Einwan-

derungsgeschichte häufig besser als andere Institutionen und etablierten Bildungsträger 

erreichen, denn sie sind oft die ersten Anlaufstellen.  

1c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Par-

teien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten 

bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Par-

tei? 

Antwort: Nein 

Wir begrüßen es, wenn sich mehr Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiogra-

fie dafür entscheiden, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. 

Unsere Mitgliedschaft, allerdings auch unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft 

soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch 

bei der Werbung von Mitgliedern, für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der 

Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr Junge, mehr Frau-

en, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere Menschen nach ihrer 

beruflichen Phase gewinnen sowie ein größere Vielfalt an Berufen erreichen. 
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CDU/CSU

2. Anti-Diskriminierung

2a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesell-

schaft ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 

Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 

demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nach-

haltige Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk Toplumu gesetzliche Grund-

lage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)?  

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir 

sind uns darin einig, dass eine nachhaltige Unterstützung der von Diskriminierung be-

troffenen Menschen und die Bekämpfung von Benachteiligungen auf allen Ebenen ein 

starkes Engagement sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf kommunaler Ebene er-

fordern. Antidiskriminierungsarbeit muss als Querschnitts- und Daueraufgabe in allen Le-

bensbereichen und den alltäglichen Arbeitsabläufen präsent und integriert sein. Der ge-

genseitige Austausch und eine übergeordnete fachliche Besetzung der Thematik sind ein 

wichtiger Ansatzpunkt. § 29 AGG sieht die Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstel-

le des Bundes mit Nichtregierungsorganisationen und Einrichtungen auf europäischer, 

Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vor.  Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend fördert in enger Zusammenarbeit mit den Länderministerien den Auf-

bau von landesweiten Beratungsnetzwerken, die die vor Ort vorhandenen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote verknüpfen. Zu den Angeboten zählen Opferberatungsstellen, 

die Mobilen Beratungsteams (z. B. Fachstellen gegen Rechtsextremismus) und die Aus-

stiegsberatung. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremis-

mus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ist ein weiterer wichtiger Baustein. Im Rahmen 

dieses Projektes wurden auch neue Modellprojekte in den beiden Themenfeldern „Rassis-

mus und rassistische Diskriminierung“ und „Antidiskriminierung und Frühprävention im 

Vorschulalter“ ausgewählt.  

2b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 

spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im 

AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausge-
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klammert - obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, 

Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. 

Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den 

staatlichen Bereich?  

Antwort: Nein 

Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich beseitigt und verringert. 

Das Ziel von CDU und CSU ist weiterhin eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Deshalb 

wollen wir bestehende Diskriminierungen weiter abbauen und setzen dabei verstärkt auf 

Bündnisse mit und in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weitere Einschränkungen der 

Privatautonomie und zusätzliche bürokratische Belastungen lehnen wir indes ab. 

Eine Ausweitung der geltenden Regelungen auf den Bereich des staatlichen Handelns un-

terstützen CDU und CSU nicht. Ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem diskriminie-

rungsfreien Miteinander lässt sich nicht allein durch Rechtsvorschriften erzwingen. 

2c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Be-

völkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwick-

lungen der einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionel-

len Rassismus zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden 

konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Um-

setzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 

des Bundestags?  

Antwort: Ja 

2d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 

Antwort: Nein 

Gemeinsame Erläuterung zu den Fragen 2c und 2d: 

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seinem Abschlussbericht 47 parteiübergreifende 

Empfehlungen für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, Vertrauensleute der 

Sicherheitsbehörden und Demokratieförderung ausgesprochen. 21 Empfehlungen betra-
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fen den Bereich der Polizei. Im Koalitionsvertrag haben wir bekräftigt, diese Empfehlungen 

zügig umzusetzen. Bis heute wurden die Empfehlungen des Untersuchungsausschuss in 

weiten Teilen umgesetzt. Es ist gelungen, zu fast allen Empfehlungen neue Maßnahmen 

aufzulegen bzw. durch entsprechende Weiterentwicklungen in den Behörden umzusetzen. 

Dieser fortlaufende Prozess sollte ständig verfolgt und bei wesentlichen neuen Entwick-

lungen darüber berichtet werden. 

2e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfas-

sungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von VLeuten? 

Antwort: Ja 

Eine entsprechende umfassende Verfassungsschutzreform hat es in dieser Legislaturperi-

ode beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei den Landesämtern bereits gegeben.  

3. Bildung & Soziales

3a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrati-

onsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 

Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Berei-

chen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: Ja 

CDU und CSU wollen sich  dafür einsetzen, dass die berechtigen kulturellen Belange der 

Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 

und Jugend und Familie besser berücksichtigt werden. 

3b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und 

Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für 

Fortbildungen. Als Anlaufstellen könnten Diversity-/Gleichstellungsbeauftragte an 

Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert wer-

den. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierun-

gen im Bildungsbereich initiiert?  
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Antwort: Nein 

Schulbildung ist nach der Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben. 

Daher sprechen sich CDU und CSU dafür aus, dass die Schulgesetze der Länder Diskrimi-

nierungsverbote ausdrücklich enthalten und dort auch Regelungen zu Beschwerderechten 

und -verfahren verankert werden. Zugleich sollten die Länder ein qualifiziertes Beschwer-

demanagement für Schulen schaffen. Darüber hinaus sollte jede Schule ein Konzept gegen 

Diskriminierung erarbeiten und umsetzen.  

3c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. 

In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Mo-

dellkonzepte werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förde-

rung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und 

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: Neutral 

In einer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil, sowohl für den Einzel-

nen als auch für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb setzen sich CDU und CSU dafür ein, 

dass mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unseren Bildungseinrichtungen ar-

beiten und dort Mehrsprachigkeit aktiv fördern bis hin zur Durchführung zertifizierter 

Sprachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler. Dessen ungeachtet bleibt das Beherr-

schen der deutschen Sprache entscheidend für Integration und Bildungserfolg hierzulan-

de. 

4. Migration & Bürgerrechte

4a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesell-

schaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum 

sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und 

Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministe-

rium für Migration & Partizipation geben?  

Antwort: Neutral 
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Die Integrationspolitik wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für 

Deutschland bleiben. Wir werden in Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit Nicht-

regierungs- und Migrantenselbstorganisationen weiter an dieser Querschnittsaufgabe 

arbeiten. Dabei müssen auf Bundesebene alle Ressorts mehr Verantwortung übernehmen. 

Die zentrale strategische Steuerung und Koordinierung verbleibt bei einer zentralen Stelle 

im Kanzleramt. Nur so können wir abgestimmt und gezielt die Gesamtstrategie für unser 

Land umsetzen. 

4b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, 

obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechi-

schen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler 

Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 

Drittstaatsangehörige? 

Antwort: Nein 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn 

sie die vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land über-

nehmen wollen. Die Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe 

auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwande-

rungsgeschichte durch die Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. 

Ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen wir daher ab.  

4c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 

beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etli-

chen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staats-

bürgerinnen und -bürger zu liberalisieren? 

Antwort: Neutral 

Der EU-Gipfel vom 29. November 2015 hatte einvernehmlich beschlossen, die Visa-

Freiheit zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Türkei insgesamt alle 72 

Voraussetzungen für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Dies ist bis heute nicht geschehen 

und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbe-
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sondere Meinungs- und Pressefreiheit lassen darauf schließen, dass dies auch in absehba-

rer Zukunft nicht erfolgen wird. Deshalb sowie aufgrund der belasteten Beziehungen zwi-

schen der EU und der Türkei ist an eine Visabefreiung auch in absehbarer Zeit nicht zu 

denken. Visa-Freiheit bedeutet zudem keine Niederlassungsfreiheit, also kein Recht, in-

nerhalb der Europäischen Union einen festen Wohnsitz einzunehmen. 

4d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 

Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum 

Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt 

möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassen-

des Einwanderungsgesetz geben?  

Antwort: Ja 

Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits er-

heblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter stei-

gen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rückläufigen 

Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. Ausreichend Fachkräfte, die 

dem Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, ziehen ihrerseits 

die Schaffung weiterer Arbeitsplätze nach sich.  

Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den Ar-

beitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fachkräfte-

Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen und, wo 

nötig, effizienter gestalten. Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplat-

zes und die Sicherung des Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Siche-

rungssysteme lehnen wir ab. Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungs-

politik für Fachkräfte unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland 

und verringern spürbar die Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration. 

4e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identi-

tät mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienange-
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hörige nach Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in 

Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten haben dürfen?  

Antwort: Neutral 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Einwanderer, die schon über Jahre 

bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir wollen, dass diese Menschen die Mög-

lichkeit nutzen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. 

Die dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft muss immer die Ausnahme bleiben. Sie soll 

künftig nicht mehr über viele Generationen weitervererbt werden. Um dieses Ziel zu errei-

chen, wollen wir bei Bürgern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, einen Gene-

rationenschnitt einführen. Dieser Schnitt soll nach der Generation der in Deutschland ge-

borenen Kinder erfolgen, die durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürger-

schaft erworben haben. Hierzu streben wir den raschen Abschluss von Vereinbarungen mit 

den hauptbetroffenen Staaten an.  

5. Arbeitsmarkt

5a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 

nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 

eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymi-

sierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: Nein 

Aus Sicht von CDU und CSU behebt eine anonymisierte Bewerbung nicht die Ursachen für 

Diskriminierung. Wir wollen, dass alle Menschen eine Chance auf einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz erhalten – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – und fördern daher ein 

bewusstes Umdenken bei den Personalverantwortlichen. 

5b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsver-

mittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als 

auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 

17



CDU/CSU  

Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 

entgegenzusteuern? 

Antwort: Neutral 

CDU und CSU setzen sich gemäß Artikel 3 Grundgesetz gegen jegliche Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaube, 

religiöse oder politische Anschauung ein. Unser Ziel ist weiterhin eine diskriminierungs-

freie Gesellschaft – dies gilt auch für die Arbeitsvermittlung. Ein Umdenken in der Gesell-

schaft zu einem diskriminierungsfreien Miteinander lässt sich jedoch nicht allein durch 

Rechtsvorschriften erzwingen. 
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Erläuterungen zu den Antworten auf die 
Wahlprüfsteine der Türkischen Gemeinde in 
Deutschland für die Bundestagswahl 2017 

Politische Teilhabe 

1. Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und diese
zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: Neutral 

Entscheidend ist, was die Inhalte eines solchen Bundespartizipations- und Integrationsgesetzes 
wären. Die Große Koalition hat im Jahr 2016 bekanntlich ein so genannten „Integrationsgesetz“ 
beschlossen, das jedoch viele ausgrenzende und des-integrative Vorschriften enthielt. Es kommt 
somit auf die konkreten inhaltlichen Änderungen zur Verbesserung der Partizipations- und 
Integrationsmöglichen an, etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, beim Wahlrecht oder im 
Aufenthaltsgesetz.   

2. Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities ehrenamtlich: In
der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen 
Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

Antwort: Ja 

3. Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen Parteien sowie in der
öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende 
Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: Neutral 

Der Öffentliche Dienst muss hier Vorbild sein. Den Anteil von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund wollen wir erhöhen, auch um dort, wo es den Bedarf gibt, die 
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Wir wollen eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik. In Verwaltung und Wirtschaft sollen Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden. Eine interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Unternehmen ist erforderlich. 
Konkrete Quoten und Zielvorgaben planen wir jedoch bisher nicht. 
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Anti-Diskriminierung 

4. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die 
Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches Engagement gegen Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form 
eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: Ja 

Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle »Extreme Rechte, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« schaffen. Die 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus müssen dauerhaft gefördert werden. Projekte der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse wollen wir stärker unterstützen. 

5. Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein spezifisches Gesetz
zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen 
Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass sich 
gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter 
Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
auf den staatlichen Bereich?  

Antwort: Ja 

6. Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung ein
Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen 
Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. Das 
Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht wiederhergestellt werden. 

Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestags? 

Antwort: Ja 

7. Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?

Antwort: Ja 

Zu Frage 6. und 7.: Aus der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrundes« und dem 
skandalösen Verhalten der Sicherheitsbehörden sind bisher keine Lehren gezogen worden. Die Fälle 
sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Wir fordern die schnelle Einsetzung eines 
Untersuchungsausschuss zum Rechtsterrorismus, um die nicht abgeschlossene Aufklärung der NSU-
Verbrechen fortzusetzen und die lange Geschichte anderer rechtsterroristischer Strukturen in der 
Bundesrepublik und die Verantwortung staatlicher Stellen bei der nicht ausreichenden Verfolgung 
aufzuarbeiten. 

8. Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz geben,
insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

 Antwort: Ja 
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Bildung & Soziales 

9. Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte in
verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. Finden Sie, es ist notwendig, 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder und 
Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: Ja 

10. Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bspw.
an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als Anlaufstellen 
könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder landesweite 
Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund modellhaft Beschwerdestellen 
für  Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: Ja 

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 

11. Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den formalen
Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte werden nicht 
flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: Ja 

Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachteten 
Sprachen geschätzt. Wir hingegen sehen die Mehrsprachigkeit auch bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 
Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. 

Migration & Bürgerrechte 

12. Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine 
nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte es Ihrer 
Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation geben? 

Antwort: Ja 

Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen 
werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, ähnlich dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz oder der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales. 

13. Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie zum
Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn 
hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige?  
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Antwort: Ja 

Wer hier lebt, soll hier wählen! Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht für dauerhaft in 
Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, 
damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Wir wollen das Wahlrecht ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres und für alle seit fünf Jahren hier lebenden Menschen.  

14. Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus beruflichen
Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes 
Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: Ja 

DIE LINKE fordert umfassende Visaliberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir 
wollen offene Grenzen für alle Menschen.  

15. Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, 
der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Meinung nach 
– wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben?

Antwort: Ja 

Gesetzliche Regelungen zur Einwanderung finden sich im Aufenthaltsgesetz. Entscheidend wäre, was 
ein „Einwanderungsgesetz“ konkret beinhalten würde.  

Bei der Forderung nach einem „Einwanderungsgesetz“ geht es den meisten politischen Akteuren vor 
allem um Regelungen zur gezielten Fachkräfteanwerbung im Interesse der Wirtschaft. Wir lehnen 
eine Einwanderungs- und Integrationspolitik jedoch ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als »nützlich« für Unternehmen gelten, gleiches gilt für Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme. Diese dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle 
Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. 

Wir stellen uns gegen Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und stigmatisierende Debatten über 
angebliche Integrationsverweigerer. Wir fordern Verbesserungen beim Familiennachzug, der nicht 
auf engste Angehörige beschränkt werden soll. Diskriminierende Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und im Aufenthaltsrecht wollen wir abschaffen. Das Aufenthaltsrecht darf nicht 
vom Familienstatus, Deutschkenntnissen, einem Job oder dem Kontostand abhängig gemacht 
werden.  

16. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach Deutschland 
eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsangehörigkeiten 
haben dürfen? 

Antwort: Ja 

Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 
ein Recht auf Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Das gilt auch bei der Einbürgerung, die wir insgesamt erleichtern wollen, damit alle Menschen, die 
dauerhaft hier leben, gleiche Rechte haben. Der Zwang, den bisherigen Pass abgeben zu müssen, ist 
für viele Einwanderinnen und Einwanderer ein Haupthindernis bei der Einbürgerung. 
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Arbeitsmarkt
17. Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen nachweislich
Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie 
sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: Ja 

18. In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der Arbeitsvermittlung 
insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern als auch den 
Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung entgegenzusteuern? 

Antwort: Ja 

Gute Ausbildung und Arbeit für alle! Gerade Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete werden 
am Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Wir wenden uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn und wollen 
Asylbewerber und Geflüchtete schnell, aber fair in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir lehnen Quoten, 
Kontingente und Punktesysteme ab. Sie dienen lediglich der Verwertungslogik des Kapitals und sind 
Instrumente einer selektiven Einwanderungspolitik. 

Wir fordern die Einrichtung von Leitstellen gegen Diskriminierung und Rassismus in allen 
Bundesländern. 
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1. Politische Teilhabe

a) Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Leben zu beteiligen und diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von 
Zugehörigkeit und macht Engagement und Verantwortungsübernahme erst 
möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Wir Freie Demokraten wollen ein geordnetes Einwanderungsrecht schaffen, 
das nach Möglichkeit in einem Einwanderungsgesetzbuch zusammengefasst 
wird. Dabei muss zwischen individuell politisch/religiös Verfolgten, 
Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern klar unterschieden werden 
(s. auch Antwort auf Frage 4d). In diesem Zusammenhang treten wir für 
verbindliche Integrationsmaßnahmen ein, mit dem Ziel, dass Einwanderer zu 
Verfassungspatrioten werden und sich mit unserer offenen Gesellschaft 
identifizieren. Wir fordern ein neues, modulares Integrationsprogramm, das 
die individuelle Förderung entsprechend persönlicher Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Stufen ermöglicht. Wir stehen zur Integration und vollen 
Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben. 

b) Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren
Communities ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung 
von Kindern und Jugendlichen oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. 
Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung migrantischer 
Organisationen? 

Die liberale Demokratie lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die 
jenseits der Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. Daher wollen 
wir Freie Demokraten ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement 
unterstützen. Wir sind uns des wertvollen Beitrags zur Integration bewusst, 
den migrantische Organisationen durch Ihre Arbeit vor Ort leisten. 
Dementsprechend begrüßen wir die Strukturförderung durch das BAMF und 
wollen diese fortführen. 

c) Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in
politischen Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv 
unterrepräsentiert. Befürworten bzw. planen Sie entsprechende Zielquoten 
in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Wir Freie Demokraten wollen mehr Diversität in Führungsverantwortung, 
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gerade auch in der Politik und der öffentlichen Verwaltung. Eine gesetzliche 
Quote lehnen wir jedoch ab: So werden Menschen zu Platzhaltern degradiert 
und nicht entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. Stattdessen wollen wir 
ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt voranbringen. 
Der öffentliche Dienst muss hier mit gutem Beispiel vorangehen, 
beispielsweise durch die Umstrukturierung der Frauen- und 
Behindertenbeauftragten in einen breiteren Ansatz von ganzheitlichem 
Diversity Management. Im öffentlichen Dienst des Bundes sollten durch die 
Bundesregierung einheitliche Standards und Prozesse geschaffen werden, um 
vorbildliche Aktivitäten wie im Bundesministerium der Verteidigung auf alle 
Ministerien und ihre nachgeordneten Behörden auszuweiten. Zur Förderung 
des Konzeptes „Diversity Management" in der Privatwirtschaft und gerade 
auch für den Mittelstand wollen wir Best-Practice-Dialoge initiieren und 
unterstützen. 

2. Anti-Diskriminierung

a) Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine 
friedliche, demokratische Gesellschaft ein. Die Politik unterstützt derartige 
Arbeit bislang weitgehend über spezifische Förderprogramme mit (meist) 
vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass demokratisches 
Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines 
Demokratiefördergesetzes)? 

Wir Freie Demokraten halten gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 
Rassismus für völlig inakzeptabel. Wie auch durch den NSU-
Untersuchungsausschuss deutlich wurde, müssen zivilgesellschaftliche 
Akteure im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus gestärkt werden. 
Unsere Republik braucht hier engagierte und mutige Bürgerinnen und Bürger, 
die jenseits der Teilnahme an Wahlen Verantwortung übernehmen. 
Dementsprechend wollen wir die Bundesprogramme zur 
Demokratieförderung und gegen Rassismus fortführen, halten aber ein 
spezielles Demokratiefördergesetz nicht für zwingend notwendig. 

b) Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) ein spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den 
Weg gebracht. Im AGG ist das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat 
allerdings weitestgehend ausgeklammert - obwohl Studien belegen, dass 
sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, Verwaltungsbehörden) 
institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie eine 
Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen 
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Bereich? 

Das Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) regelt Teile des 
Zivilrechtes. Für den Bereich des öffentlichen Rechtes gilt schon bisher der in 
Art. 3 Grundgesetz (GG) normierte Grundsatz der Gleichbehandlung für das 
Handeln des Staates. Zudem sind antidiskriminierungsrechtliche Vorgaben in 
einzelnen Fachgesetzen (zum Beispiel den Schulgesetzen der Länder) sowie 
den speziellen Gleichstellungs- bzw. Gleichberechtigungsgesetzen des Bundes 
und der Länder verankert. Inwieweit hier Handlungsbedarf besteht, wollen 
wir prüfen. Über gesetzliche Vorgaben hinaus ist der Abbau von 
Diskriminierung für uns vor allem auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Wir treten für eine Kultur des Miteinanders ein, in der Diskriminierung und 
Vorurteile keinen Platz haben und Vielfalt und Unterschiedlichkeit als 
Bereicherung empfunden werden. 

c) Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die
türkeistämmige Bevölkerung ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der 
Morde und bzgl. der Verwicklungen der einzelnen Verfassungsschutz-
Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus zum Vorschein. 
Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung 
der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags? 

Die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses stellen einen 
wertvollen Katalog von Maßnahmen dar, welche die unterschiedlichen 
Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Länderebene umsetzen sollen. Hierfür 
werden wir uns in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. Hierbei klar im 
Fokus stehen Fragen des Austauschs von Informationen und der besseren 
Vernetzung, aber auch die Einführung gemeinsamer Standards, insbesondere 
die Arbeit der Polizei- sowie der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder. 

d) Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag?

Wir Freie Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob die gegenwärtig im 
Bundestag vertretenen Parteien in der laufenden Legislaturperiode nun 
wirklich alle Hintergründe und Missstände aufgeklärt haben und daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen ergreifen wollen. Im Zweifel 
streben wir einen dritten Untersuchungsausschuss an, denn eine Erledigung 
der Thematik nur durch Zeitablauf wollen wir nicht zulassen. 

e) Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für
Verfassungsschutz geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-
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Leuten? 

Ja. Wir Freie Demokraten wollen eine Reform der Sicherheitsarchitektur in 
Deutschland. Denn zurzeit sind zu viele Behörden für unsere Sicherheit 
zuständig: das Bundesamt für den Verfassungsschutz, das 
Bundeskriminalamt, die Landesämter für Verfassungsschutz, die 
Landeskriminalämter, der Militärischer Abschirmdienst, das Zoll-Kriminalamt 
und andere mehr. Diese Strukturen wollen wir straffen und stärken. Klare 
Kompetenzabgrenzung ohne Doppelzuständigkeiten ist das Ziel. Gleichzeitig 
müssen die Sicherheitsbehörden enger zusammenarbeiten und 
Informationen leichter austauschen können, wenn angemessene rechtliche 
Voraussetzungen, wie etwa ein Anfangsverdacht auf eine Straftat, vorliegen. 
Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Hierfür muss es eine 
funktionierende Koordinierungsstelle geben und einheitliche (unter anderem 
Ausbildungs-)Standards beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Landesämtern. Insbesondere der Einsatz von V-Leuten und dessen 
Ausgestaltung sowie die Regelungen zum Austausch von wichtigen 
Informationen dürfen sich zwischen Bundesländern nicht unterscheiden. 
Denn verfassungsfeindliche Bestrebungen machen vor Ländergrenzen nicht 
Halt. 

3. Bildung und Soziales

a) Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege 
unterversorgt sind. Finden Sie, es ist not-wendig, Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Kinder 
und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Wir Freie Demokraten werden uns mit einer innovativen Familien-, Jugend- 
und Alten- und Sozialpolitik um alle Bevölkerungsschichten kümmern - davon 
werden auch Migranten verstärkt profitieren. 

b) Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen,
Eltern und Lehrkräften bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen 
vorkommen, oder für Fortbildungen. Als An-laufstellen könnten Diversity-/ 
Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie Stadt- oder 
landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der 
Bund modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im 
Bildungsbereich initiiert? 

Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte 
und lehnen jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir 
wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, 
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Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eines sonstigen Status. Diversitybeauftragte können hier eine 
Anlaufstelle sein. Grundsätzlich setzen wir auf verstärkte Aufklärung und 
pädagogische Arbeit statt auf eine Ausweitung von Beschwerdestrukturen. 

c) Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren
Sprachen auf. In den formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität 
wenig abgebildet und Modellkonzepte wer-den nicht flächendeckend 
umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der 
Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung 
nach gestärkt werden? 

Wir Freie Demokraten sehen Mehrsprachigkeit als Chance an und wollen 
diese nutzen. Von dieser Mehrsprachigkeit sollen jedoch alle Kinder, nicht nur 
solche mit Migrationshintergrund, profitieren. Daher wollen wir Unterricht in 
den Sprachen der Herkunftsländer im regulären Fremdsprachenangebot der 
Bildungseinrichtungen und nicht nur als muttersprachlichen Unterricht für 
Migrantinnen und Migranten verstärken. Darüber hinaus müssen alle Kinder 
mit Sprachdefiziten noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen 
der deutschen Sprache erhalten – sie ist der Schlüssel zur Integration in 
unserem Land. 

4. Migration und Bürgerrechte

a) Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als
zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen 
auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht eine nachhaltige und 
gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. Sollte 
es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & 
Partizipation geben? 

Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderungs- und Integrationspolitik 
grundlegend verbessern und vereinfachen. Dazu müssen die Zuständigkeiten 
auf jeden Fall konzentriert werden, so wie wir es in einer Vielzahl von 
Bundesländern, etwa in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein, bereits in den Ministerien umgesetzt haben. Ein neues, völlig 
eigenständiges Ministerium auf Bundesebene haben wir dazu derzeit aber 
nicht geplant. 

b) Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen
beteiligen, obwohl sie zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und 
arbeiten. Ihre griechischen oder polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 
1992 zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen. Sind Sie für die 
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Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. Drittstaatsangehörige? 

Wir Freie Demokraten setzen eher auf die Erlangung der Staatsangehörigkeit 
als Ziel der Integrationsbemühungen. Wir wollen, dass die doppelte 
Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich ist. Einwanderer müssen zu 
deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa 
Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Mit der Einbürgerung 
folgt gleichzeitig auch das Wahlrecht. 

c) Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach
Deutschland – ob aus beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für 
Reisen – nach wie vor ein mit etlichen Hürden verbundenes Visum. Sind Sie 
dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen und –bürger zu 
liberalisieren? 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Beziehungen der Europäischen Union mit 
der Türkei und der von uns geforderten Beendigung der Beitrittsgespräche 
könnte die Visaliberalisierung für ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel 
Studierende, Auszubildende, Geschäftsreisende etc., ein Baustein einer 
gemeinsamen und realistischen Agenda sein. 

d) Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im
Zuge von Anwerbe-abkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums 
nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es Ihrer Mei-nung nach – wie in 
vielen anderen Ländern – ein umfassendes Einwanderungsgesetz geben? 

Ja. Wir Freie Demokraten wollen ein geordnetes Einwanderungsrecht 
schaffen, das nach Möglichkeit in einem Einwanderungsgesetzbuch 
zusammengefasst wird. Dabei muss zwischen individuell politisch/religiös 
Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern klar 
unterschieden werden. 

Das Grundrecht auf Asyl für individuell politisch oder religiös Verfolgte ist für 
uns unantastbar. Für Kriegsflüchtlinge wollen wir einen eigenen Status 
schaffen, einen vorübergehenden humanitären Schutz, der auf die Dauer des 
Krieges begrenzt ist. Nach Identitätsfeststellung soll dieser Status 
unkompliziert verliehen und damit das Asylsystem massiv entlastet werden. 
Kriegsflüchtlinge sollen dabei nach Beendigung des Krieges in der Regel in ihr 
Heimatland zurückkehren. 

Dauerhafte Einwanderer wollen wir uns wie jedes andere Einwanderungsland 
selbst aussuchen. Deutschland ist auf die Einwanderung von qualifizierten 
und fleißigen Menschen angewiesen, wenn wir unseren Wohlstand auch 
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zukünftig erhalten wollen. Dazu wollen wir die Blue-Card reformieren, sodass 
Arbeitskräfte zu uns kommen können, die aufgrund eines mit einem in 
Deutschland ansässigen Arbeitgeber abgeschlossenen Arbeitsvertrags ihren 
Lebensunterhalt dauerhaft bestreiten können. Zudem wollen wir ein 
Punktesystem schaffen, bei dem sich Menschen aus aller Welt aufgrund ihres 
Bildungsgrades, Alters, ihrer Sprachkenntnisse und beruflichen Qualifikation 
um eine Einwanderung nach Deutschland bewerben können. Dabei ist auch 
Flüchtlingen, die sich entsprechend integriert haben, ein Rechtskreiswechsel 
und damit eine Einwanderungschance zu ermöglichen. Natürlich nur, wenn 
sie dieselben Kriterien erfüllen wie Fachkräfte aus dem Ausland. 

e) Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer
eigenen Identität mehrere Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie 
selbst oder Familienangehörige nach Deutschland eingewandert sind. 
Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 

Ja. Wir Freie Demokraten wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit 
grundsätzlich möglich ist. Deshalb soll die deutsche Staatsbürgerschaft nicht 
mehr bei Annahme einer weiteren Staatsbürgerschaft eines anderen Staates 
aberkannt werden, sondern nur auf Antrag des Betroffenen. Einwanderer 
müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und 
etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland aufgeben zu müssen. Für eine 
Einbürgerung muss es verbindliche Bedingungen und ein klares Regelwerk 
geben. Voraussetzungen sind insbesondere gute Sprachkenntnisse, eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis seit mindestens vier Jahren, die eigene 
Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie, Straflosigkeit, ein bestandener 
Einbürgerungstest und vor allem das uneingeschränkte Bekenntnis zur 
Rechtsordnung unseres Grundgesetzes. Für uns Freie Demokraten ist klar: Die 
Einbürgerung soll gleichermaßen Motivation und Ziel des 
Einbürgerungsprozesses sein. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher 
auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis 
maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten. Dies schafft auch Kohärenz 
zur Regelung bei Auswanderern. Grundsätzlich sollen alle Herkunftsländer 
außerhalb der Europäischen Union im Staatsbürgerschaftsrecht 
gleichbehandelt werden. Deutsche, welche aus rechtlichen Gründen ihre 
zweite Staatsbürgerschaft nicht ablegen können, müssen ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft behalten können. Mehrfachstaatsbürgerschaften sind 
zudem von den Meldebehörden zu registrieren. 

5. Arbeitsmarkt

a) Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen
Merkmalen nach-weislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein 
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Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Setzen Sie sich für die 
standardmäßige Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen ein? 

Wir Freie Demokraten wollen ein ganzheitliches Diversity Management in der 
Arbeitswelt voranbringen. Es bekämpft systematisch offene Diskriminierung 
und macht unbewusste Hemmnisse bewusst. So schafft es Selbstbestimmung 
und gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung. Anonymisierte 
Bewerbungsverfahren können grundsätzlich dazu beitragen kann, Vorurteile 
im ersten Schritt eines Bewerbungsprozesses zu verhindern. Wir begrüßen 
dies ausdrücklich. Allerdings kann nicht jedes Unternehmen die Einführung 
eines anonymen Bewerbungsverfahrens einfach umsetzen. Insbesondere eine 
damit verursachte Verzögerung der betrieblichen Abläufe kann in Zeiten des 
Fachkräftemangels hinderlich sein. Wir wollen daher, dass es weiterhin die 
freiwillige Entscheidung der Unternehmen bleibt, sich für ein solches 
Bewerbungsverfahren zu entscheiden. 

b) In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen 
in der Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin 
(sowohl bei den Jobcentern als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. 
unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Wir Freie Demokraten wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, 
sondern auch eine vielfältige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der 
tatsächlich jeder und jede eine reale Chance auf individuellen Aufstieg und 
Selbstentfaltung hat. Wir setzen uns bei den Jobcentern und 
Arbeitsagenturen für ein ganzheitliches Diversity Management ein, das auf 
eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts vor der Unterschiedlichkeit 
der Menschen setzt. Qualifikation ist der Schlüssel, der Menschen die Tür in 
die Arbeitswelt öffnet. Dies ist die vordringlichste Aufgabe. In Bezug auf die 
Qualifikation von (Langzeit-)Arbeitslosen mit Migrationshintergrund kommt 
es darauf an, im Bedarfsfall niedrigschwellige Angebote zu machen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter und Arbeitsagenturen 
müssen hierfür sensibilisiert und angemessen geschult werden. 
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SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin 

WPS Nr. 358  Berlin, 11. August 2017

Türkische Gemeinde in Deutschland 

Politische Teilhabe 

Frage 1:  
Die Möglichkeit, sich am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen und 
diese zu nutzen, stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und macht Engagement und 
Verantwortungsübernahme erst möglich. Werden Sie sich für ein Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetz einsetzen? 

Antwort: 
Als Einwanderungsland wollen wir, dass alle Menschen durch gute Integration am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, das 
Geflüchteten den Zugang zum Spracherwerb erleichtert und Hürden beim Eintritt in 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abbaut. Schutzsuchende mit Bleibeperspektive wollen wir 
unterstützen, sich rasch in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Weitere Maßnahmen 
werden dabei u.a. sein: Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und 
Geduldeten; Verbinden von berufsbezogener Sprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen; Kita-Besuch für alle Kinder; verbesserte Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie ein dauerhaftes Bleiberecht für Ausländer, die hier erfolgreich 
ein Studium abgeschlossen haben. 
Für erfolgreiche Integration ist ehrenamtliches Engagement unverzichtbar: in der 
Nachbarschaft, im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, bei den Wohlfahrtsverbänden oder 
eben in Migrantenorganisationen. Teilhabe ist Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen 
sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Teilhabe heißt auch Beteiligung am politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben - auch an zivilgesellschaftlichen 
Engagementmöglichkeiten und an politischen Entscheidungsprozessen. Das schließt 
insbesondere das Recht ein, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können. Deshalb 
setzen wir uns auch für die Ausweitung des Wahlrechts ein – beispielsweise für dauerhaft 
ansässige Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 2:  
Etliche Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in ihren Communities 
ehrenamtlich: In der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Bildung von Kindern und Jugendlichen 
oder in vielfältigen Nachbarschaftsprojekten. Befürworten Sie die finanzielle Unterstützung 
migrantischer Organisationen? 

Antwort:  
Wir werden die finanziellen Mittel für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt deutlich aufstocken und strukturell absichern. Wir wollen, dass dafür eine 
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Deutsche Engagementstiftung gegründet wird. Über die Stiftung kann auch die 
Zivilgesellschaft, darunter Vereine, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, über den 
Einsatz der Mittel für die strukturelle Förderung des Engagements mitentscheiden. 
Den Bundesfreiwilligendienst, im Rahmen dessen auch das geregelte Engagement von und 
für Geflüchtete möglich ist, und die Jugendfreiwilligendienste werden wir finanziell weiter 
aufstocken.  
Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist vorbildlich. Damit werden 
Freiwillige gefördert, die sich der zu uns geflüchteten Menschen annehmen und so einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von Flüchtlingen leisten. Denn ein 
persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen oder Freundschaften aufzubauen. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen sich beide Seiten kennen und 
schätzen und profitieren voneinander. Vorurteile und Ängste können im alltäglichen 
Miteinander abgebaut werden. Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
ermöglicht Geflüchteten das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. Dieses Programm wollen 
wir ausbauen.  

Frage 3: 
Menschen mit eigener bzw. familiärer Migrationsbiografie sind in politischen 
Parteien sowie in der öffentlichen Verwaltung massiv unterrepräsentiert. Befürworten bzw. 
planen Sie entsprechende Zielquoten in den Bundesbehörden bzw. für Ihre Partei? 

Antwort: 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Wir stärken die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes. Zielvorgaben, Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren 
unterstützen diesen Prozess. 

Die SPD hat sich in ihrem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm, beschlossen auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 2011, zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung der 
Partei bekannt. 
Die SPD setzt sich für soziale Gerechtigkeit in einer offenen und solidarischen Gesellschaft 
ein. Das bedeutet, allen Menschen, die in unserem Land leben, gleiche Chancen zu geben, 
unabhängig von ihrer Herkunft. Das sind unser historisches Selbstverständnis und unser 
Auftrag für die Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 
zusammenleben, muss auch die SPD vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben.  

Wir eröffnen deshalb Menschen, die oder deren Vorfahren nach Deutschland eingewandert 
sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und in ihr aufzusteigen. Die 
SPD hat sich verpflichtet, dass in allen Führungsgremien der Bundespartei zukünftig 15 
Prozent der Mitglieder über eine Migrationsgeschichte verfügen. Alle anderen 
Parteigliederungen sollen, auf ihre konkrete Situation bezogen, eigene Ziele abstecken. Der 
SPD Parteivorstand benennt aus seinen Reihen eine/einen Verantwortliche/n für die 
interkulturelle Öffnung der Partei, die/der den Gremien regelmäßig über die Fortschritte in 
diesem Bereich informiert und Handlungsempfehlungen für die weitere Öffnung gibt. Vor Ort 
übernehmen die Mitgliederbeauftragten eine besondere Verantwortung für die interkulturelle 
Öffnung der Partei.  

Anti-Diskriminierung 

Frage 4: 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für eine friedliche, demokratische Gesellschaft 
ein. Die Politik unterstützt derartige Arbeit bislang weitgehend über spezifische 
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Förderprogramme mit (meist) vorübergehendem Modellcharakter. Finden Sie, dass 
demokratisches Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit eine nachhaltige 
gesetzliche Grundlage erhalten sollte (bspw. in Form eines Demokratiefördergesetzes)? 

Antwort: 
Wir halten eine bundesgesetzliche Grundlage in Form eines Demokratiefördergesetzes für 
unverzichtbar und dringend notwendig, da lokale Initiativen und Einrichtungen, die sich für 
Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, eine gesicherte Finanzierung und 
verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Die ehemalige Bundesministerin Manuela 
Schwesig hat bereits im August 2016 einen Entwurf für ein Demokratieförder- und 
Extremismuspräventionsgesetz vorgelegt. Leider hat die Union das entsprechende 
Verfahren blockiert. Wir werden jedoch weiter an diesem Vorhaben festhalten, um die 
Projektförderung zu intensivieren und zu stabilisieren. 

Frage 5: 
Deutschland hat 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein 
spezifisches Gesetz zur Bekämpfung von Diskriminierung auf den Weg gebracht. Im AGG ist 
das Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat allerdings weitestgehend ausgeklammert - 
obwohl Studien belegen, dass sich gerade dort (etwa im Bereich Schule, Polizei, 
Verwaltungsbehörden) institutionell verankerter Rassismus niederschlägt. Unterstützen Sie 
eine Erweiterung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf den staatlichen Bereich? 

Antwort: 
Ja, wir werden das AGG weiterentwickeln und hierfür die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken sowie den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln ausweiten. 

Frage 6: 
Die Aufdeckung der NSU-Mordserie war insbesondere für die türkeistämmige Bevölkerung 
ein Schock. Die Lücken in der Aufklärung der Morde und bzgl. der Verwicklungen der 
einzelnen Verfassungsschutz-Behörden brachten und bringen institutionellen Rassismus 
zum Vorschein. Das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden konnte bislang nicht 
wiederhergestellt werden. 
Unterstützen Sie die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses des Bundestags? 
Sind Sie für einen erneuten Untersuchungsausschuss im Bundestag? 
Sollte es Ihrer Meinung nach grundlegende Reformen im Bundesamt für Verfassungsschutz 
geben, insbesondere im Hinblick auf das Einsetzen von V-Leuten? 

Antwort: 
Die SPD unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses.  
Eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Verfahren ist, dass Sicherheitsbehörden besonders 
sensibel auf antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Einstellungen 
in den eigenen Reihen reagieren müssen. Wir werden sie dabei mit geeigneten Programmen 
unterstützen. 
Ob von weiteren Untersuchungsausschüssen nach den bereits erfolgten zwei NSU-
Untersuchungsausschüssen noch neue Erkenntnissen überhaupt zu erwarten wären oder ob 
die erforderliche weitere Aufarbeitung besser auf andere Weise betrieben werden kann, ist 
sorgfältig zu prüfen. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem für unsere freiheitliche und 
demokratische Gesellschaft funktionieren. Den Reformprozess des Bundesamtes werden wir 
fortsetzen. Dabei haben wir bereits in der jetzt zu Ende kommenden Wahlperiode den V-
Leute-Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert und einen klaren gesetzlichen 
Rahmen für die Auswahl, den Einsatz und die Vergütung von V-Leuten im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaffen. 
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Bildung & Soziales: 

Frage 7: 
Erste Studien weisen darauf hin, dass Migrant*innen und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege unterversorgt sind. 
Finden Sie, es ist notwendig, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in den Bereichen 
Gesundheit, Altenpflege, Kinder und Jugend und Familie voranzutreiben? 

Antwort: 
Die SPD setzt sich für eine interkulturellen Öffnung in Altenpflegeeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, öffentliche Verwaltungen und weiteren Einrichtungen ein. Wir wollen, 
dass sie sich migrations-, kultur-, und religionssensibel aufstellen. Dabei werben wir dafür, 
interkulturelle Öffnung als Teil der Gesamtstrategie einer Organisation zu begreifen. Die SPD 
will, dass die interkulturelle Organisations- und Personalentwicklungspolitik 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Einbindung von Migrantenorganisationen 
stärker gefördert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die bestehenden 
Regelungen für gleichen Zugang zu Gesundheits-, Altenpflege-, Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung auch tatsächlich eingehalten werden. 
Wir wollen unseren Sozialstaat noch besser machen. Dafür schaffen wir u.a. eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen 
Leistungen bekommen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Unser Ziel ist 
es, ungleiche Gesundheitschancen bei Gesundheitsförderung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation und Pflege zu erkennen und abzubauen. 
Zudem werden wir das Bundesprogramm Soziale Stadt weiter ausbauen. Es fördert 
Bürgerbeteiligung, das zivilgesellschaftliche Engagement und das Quartiersmanagement. So 
unterstützen wir lebendige Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. 

Frage 8: 
Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Es mangelt Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften 
bspw. an Anlaufstellen, wenn Diskriminierungen vorkommen, oder für Fortbildungen. Als 
Anlaufstellen könnten Diversity-/ Gleichstellungsbeauftragte an Schulen beauftragt sowie 
Stadt- oder landesweite Beschwerdestellen etabliert werden. Sind Sie dafür, dass der Bund 
modellhaft Beschwerdestellen für Diskriminierungen im Bildungsbereich initiiert? 

Antwort: 
Für die SPD ist Schule ein Ort der Bildung, der Wertevermittlung und der Lernort für 
lebendige Demokratie. Die größte und beste Investition in Schule sind daher gut qualifizierte 
und gut bezahlte Lehrkräfte, und das von der Kita über die Schule bis zur Hochschule. Und 
natürlich braucht Schule gutes Lern- und Lehrmaterial, das die Lebensrealität und die Vielfalt 
von Lebensmodellen altersgerecht abbildet.  
Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Schulen 
weiterentwickeln, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen sich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einstellen – auf die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt von Lebensmodellen 
an ihrer Schule, auf das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, auf 
ganztägigen Unterricht oder auf neue Entwicklungen in der digitalen Bildung. Die 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern werden wir deshalb fortsetzen und 
weiterentwickeln. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte schließt in 
unseren Augen dementsprechend den Themenblock Diskriminierung und insbesondere 
Strategien dagegen mit ein. 
Neben der bundeszentralen Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) gibt es ein 
ausdifferenziertes Netz an Beauftragten sowie zahlreiche weitere Beratungsstellen für 
Betroffene von Diskriminierung in Deutschland. Innerhalb dieser mit ganz unterschiedlichen 
Zielstellungen und Aufgaben arbeitenden Anlaufstrukturen haben sich Stellen 
herausgebildet, die auf die Beratung der Betroffenen von Diskriminierung spezialisiert sind. 
Diskriminierung im Bildungsbereich, u.a. auch an Schulen, spielt dabei natürlich eine Rolle.  
Aus dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen wir, dass sich viele 
Ratsuchende direkt an diese Stellen wenden oder von der Beratung der ADS an diese 
verwiesen werden, da Betroffene die wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstützung 
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schätzen bzw. diese Stellen in ihrer Kommune oder ihrem Bundesland besser kennen. Die 
Landschaft dieser Beratungsstellen für Betroffene von Diskriminierung zeichnet sich noch als 
äußerst heterogen aus. Sie bildet sich derzeit aus staatlichen 
Landesantidiskriminierungsstellen, einigen kommunalen Stellen sowie unabhängigen 
zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsstellen, die z. T. im Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) dachverbandlich organisiert sind. Gleichzeitig entwickeln sich neue 
Strukturen von staatlichen und nichtstaatlichen Anlaufstellen. Eine Befragung der ADS hat 
ergeben, dass die Hälfte der Stellen in immerhin über 70 Prozent ihrer Fälle zu einer für die 
Betroffenen zufriedenstellenden Lösung beitragen kann.  
Der Bericht der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle konstatiert allerdings die 
Notwendigkeit des Ausbaus der Beratungsstrukturen. Der Ausbau sowohl der staatlichen wie 
auch der nicht-staatlichen Beratungsstrukturen ist deshalb zu prüfen – allerdings sind hier 
insbesondere Länder und Kommunen in der Pflicht. 

Frage 9: 
Viele Kinder und Jugendliche wachsen von Geburt an mit mehreren Sprachen auf. In den 
formalen Bildungseinrichtungen wird diese Realität wenig abgebildet und Modellkonzepte 
werden nicht flächendeckend umgesetzt. Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer 
Meinung nach gestärkt werden? 

Antwort: 
Wir werden auch weiterhin Vielfalt fördern und uns für ein inklusives Bildungssystem 
einsetzen. Das heißt weg von „Defiziten“ und „Störungen“, hin zu Ressourcen und 
Herausforderungen. Wir werben dafür, dass alle Bildungseinrichtungen diesen Blickwinkel 
einnehmen. Dadurch wollen wir mehr Gerechtigkeit im Bildungsbereich erreichen, mehr 
Teilhabe, weniger Frustration und mehr Engagement beim Lernen. 
Mit guter sprachlicher Bildung wollen wir einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Alle 
Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Interessen und ihre Weltsicht zu äußern. 
Wir wollen, dass alle Kinder Wertschätzung und Respekt erhalten- auch für ihre 
Besonderheiten. Dazu zählt auch die Anerkennung einer anderen Muttersprache und 
Mehrsprachigkeit. Durch die Erfahrung anderer Sprachen lernen Kinder u.a., sich in andere 
hineinzuversetzen und erweitern ihren Erfahrungshorizont.  
Wir begrüßen, dass in allen frühkindlichen Bildungsplänen der Bundesländer 
Sprachförderung selbstverständlicher Bestandteil ist. Es gibt u.a. auch Ausführungen zu 
Mehrsprachigkeit, das Kennenlernen anderer Sprachen und zum Teil auch explizit zu 
interkulturellem Lernen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Vorgaben für Kitas und 
Schulen weiterentwickelt und auch tatsächlich in den Bildungseinrichtungen berücksichtigt 
werden. 

Migration & Bürgerrechte 

Frage 10: 
Migration und Integration sind, obwohl sie parteiübergreifend als zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, in den Institutionen auf Bundesebene kaum sichtbar. Dies macht 
eine nachhaltige und gesamtgesellschaftliche Migrations- und Integrationspolitik schwierig. 
Sollte es Ihrer Meinung nach ein eigenständiges Ministerium für Migration & Partizipation 
geben? 

Antwort: 
Die Zuständigkeiten für Migration und Integration sind derzeit auf viele Ministerien verteilt. 
Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema ministeriell stärker bündeln. Die zentrale 
Zuständigkeit dafür sollte an ein starkes Fachministerium angedockt werden. Wir möchten, 
dass Integration nicht sicherheitspolitisch, sondern gesellschaftspolitisch gedacht wird. 
Hierzu bedarf es der Herauslösung von Kompetenzen aus dem Innenministerium. 
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Frage 11: 
Etwa 3,5 Mio. Menschen dürfen sich in Deutschland nicht an Wahlen beteiligen, obwohl sie 
zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten. Ihre griechischen oder 
polnischen Nachbarn hingegen dürfen seit 1992 zumindest auf kommunaler Ebene 
mitbestimmen. Sind Sie für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für sog. 
Drittstaatsangehörige? 

Antwort: 
Wir setzen uns seit langem ein für die Ausweitung des Wahlrechts auf dauerhaft ansässige 
Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. 

Frage 12: 
Türkische Staatsbürger*innen benötigen für die Einreise nach Deutschland – ob aus 
beruflichen Gründen, zum Familienbesuch oder für Reisen – nach wie vor ein mit etlichen 
Hürden verbundenes Visum. Sind Sie dafür, die Visavergabe für türkische Staatsbürgerinnen 
und –bürger zu liberalisieren? 

Antwort: 
Die SPD ist dafür, dass die Visavergabe erleichtert wird – wenn die Bedingungen erfüllt sind. 
Die Visaliberalisierung mit der Türkei ist ein Thema, das in die Zuständigkeit der EU fällt. Auf 
dem EU-Türkei-Gipfel am 18.3.2016 hat man sich auf eine weitere Beschleunigung der 
Visaliberalisierung verständigt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Türkei alle 
Bedingungen der Ende 2013 vereinbarten Roadmap zur Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist 
leider bis heute nicht der Fall. Es bestehen unter anderen nach wie vor Defizite beim 
Datenschutzgesetz und insbesondere bei der Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die 
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend aufgefordert, die von ihr eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die Visaliberalisierung umsetzen kann. 

Frage 13: 
Ein erheblicher Teil der türkeistämmigen Deutschen kam ursprünglich im Zuge von 
Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland. Heute ist Einwanderung zum Zwecke 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Studiums nur (noch) stark eingegrenzt möglich. Sollte es 
Ihrer Meinung nach – wie in vielen anderen Ländern – ein umfassendes 
Einwanderungsgesetz geben? 

Antwort: 
Wir werden ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir die Einwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Mit unserem Einwanderungsgesetz 
wollen wir ein flexibles und an der Nachfrage nach Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen, das Kriterien wie berufliche Abschlüsse, 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer 
ausreichend fachliche Qualifikationen und ein Jobangebot hat, kann nach Deutschland 
einwandern. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr über das Punktesystem in unser Land 
kommen können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote soll sich an der 
Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientieren und jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Sowohl für potenzielle Einwanderer als auch für die hiesige Bevölkerung wird transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien Erwerbsmigration in Deutschland geregelt wird. Zudem 
wollen wir perspektivisch die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel bündeln 
und mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht schaffen. 

Frage 14: 
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, viele Menschen vereinen in ihrer eigenen Identität mehrere 
Kulturen, Sprachen und Länder, weil bspw. sie selbst oder Familienangehörige nach 
Deutschland eingewandert sind. Befürworten Sie, dass Menschen in Deutschland mehrere 
Staatsangehörigkeiten haben dürfen? 
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Antwort: 
Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für Integration. 
Wir setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern sowie bei Einbürgerungen ein. Für in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern haben wir die Optionspflicht abgeschafft. Wir stehen weiterhin zu 
dem Prinzip der Mehrstaatigkeit. 

Arbeitsmarkt 

Frage 15: 
Der Name (ob etwa türkisch oder deutsch klingend) hat neben anderen Merkmalen 
nachweislich Auswirkung darauf, ob Bewerber*innen für ein Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden. Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten 
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? 

Antwort: 
Bei Bewerbungen kommt es – häufig auch unbewusst – zu Diskriminierungen, etwa aufgrund 
des Geschlechts, Aussehens, Alters oder eines Migrationshintergrundes. Wir setzen uns für 
anonymisierte Bewerbungen ein, um Fairness im Bewerbungsverfahren herzustellen. 
In unserem Land haben rund 20 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Wir 
wollen, dass sich der Anteil von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten auch in 
der Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes niederschlägt. Zielvorgaben, 
Ausbildungskampagnen und faire Bewerbungsverfahren unterstützen diesen Prozess. Dazu 
gehört auch die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen, die wir in allen 
gesellschaftlichen Bereichen umsetzen wollen. 

Frage 16: 
In einem Ende Juni 2017 veröffentlichte Bericht an den Bundestag weist die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf diskriminierende Strukturen in der 
Arbeitsvermittlung insbesondere in Bezug auf Migrant*innen hin (sowohl bei den Jobcentern 
als auch den Arbeitsagenturen). Planen bzw. unterstützen Sie konkrete Vorhaben, um 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
entgegenzusteuern? 

Antwort: 
Wir haben den rechtlichen Rahmen in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, um 
Asylbewerbern und Geduldeten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 
Ausbildungsförderinstrumente für sie zugänglich gemacht. Zusätzliche Mittel für 
Eingliederung und Verwaltung sind dafür ebenso Voraussetzung wie ausreichende und gut 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern.  
Die von der Antidiskriminierungstelle in dem Bericht, datiert vom 30. Juni 2017, 
vorgebrachten Umstände waren uns nicht bekannt. Wir sind dabei, den Bericht auszuwerten 
und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aufgrund der sehr späten 
Veröffentlichung ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in der Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind 
inakzeptabel und müssen umgehend unterbunden werden. Weiterhin sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass dieses in Zukunft ausgeschlossen ist.  
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